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1. Wann bin ich als Unternehmer 
künstlersozialversicherungspflichtig?  

Wenn Sie als Unternehmen Leistungen selbständiger Künstler und Publizisten in Anspruch nehmen, ist 
Ihr Unternehmen dazu verpflichtet an dem gesetzlich geregelten Meldeverfahren teilzunehmen. 
Grundlage dafür ist das Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG). 

Dazu gehören z.B. die folgenden typischen Verwerter, wie 

• Verlage 
• Theater 
• Rundfunk  
• Fernsehen 
• Werbeagenturen 
• Museen 
• Galerien 
• Aus- und Fortbildungseinrichtungen für künstlerische oder publizistische Tätigkeiten 
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2 
 

• Sie haben für ihr Unternehmen ein Logo oder eine Internetseite von einem Webdesigner 
erstellen lassen 

• Sie haben sich Visitenkarten oder eine Produktbroschüre anfertigen lassen 
• Gestaltung von Verpackungen für Produkte von selbstständigen Künstlern  
• Ihr Unternehmen hat anlässlich eines Firmenjubiläums eine Band eingeladen 

2. Ich weiß nicht, ob mein Unternehmen abgabepflichtig ist? 
Dann teilen Sie dies telefonisch oder formlos schriftlich der Künstlersozialkasse mit. Sie können in 
diesem Fall zur Prüfung auch den unten aufgeführten Anmelde- und Erhebungsbogen ausfüllen. Das 
Formular dafür steht auf der Internetseite der Künstlersozialversicherung zum Download bereit 

 

Wurden Sie bereits als abgabepflichtiges Unternehmen erfasst, dann, müssen Sie den unten 
aufgeführten Meldebogen ausfüllen. Das entsprechende Formular steht ebenfalls zum Download auf 
der Internetseite der Künstlersozialversicherung bereit. 
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3. Bestehen Auszeichnungspflichten und Fristen? 
Gemäß § 28 KSVG sind Unternehmen dazu verpflichtet alle an selbständige Künstler und Publizisten 
gezahlten Entgelte aufzuzeichnen. Dabei ist jedes an einen Künstler oder Publizisten gezahlte Entgelt 
fortlaufend nach dem Tag der Zahlung aufzunehmen. Diese Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre 
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Entgelte fällig geworden sind aufzubewahren. 

Beispiel:  

Sie zahlen im Juli 2019 ein Entgelt an einen Künstler. 

Fristbeginn:    01.01.2020 

Fristende:       31.12.2024 

4. Wie hoch ist der Beitragssatz? 
Der Beitragssatz beträgt seit dem Jahr 2018  4,2 %. 

Entwicklung der Beitragssätze: 

2016  5,2 % 

2017  4,8 % 



4 
 

2018  4,2 % 

2019  4,2 % 

2020  4,2 % 

5. Was gehört in die Bemessungsgrundlage? 
Die Bemessungsgrundlage für die Ermittlung der Künstlersozialabgabe sind alle in einem 
Kalenderjahr an selbständige Künstler und Publizisten gezahlten Entgelte. Zum Entgeltgehört alles, 
was der Unternehmer aufwendet um die Leistung oder das Werk zu erhalten (Gagen, Honorare, 
Auslagen für Telefon, Frachtkosten, Materialkosten usw.). Nicht einzubeziehen sind die gesondert 
ausgewiesene Umsatzsteuer und steuerfreie Aufwandsentschädigungen, wie Reise- und 
Bewirtungskosten. 

6. Wann muss ich die Künstlersozialabgabe melden und zahlen? 
Die Abgabefrist für die Meldung ist der 31.03. eines jeden Jahres. Für das Jahr 2019 muss der Betrag 
bis zum 31.03.2020 gemeldet werden.  

7. Was ist, wenn ich den Beitrag bisher nicht gezahlt habe? 
Dann können bei der nächsten Betriebsprüfung Nachzahlungen drohen und es kann zur Zahlung von 
Säumniszuschlägen und Bußgeldern kommen. 

8. Wer überwacht die Zahlungen? 
Die Prüfung, ob die Meldepflichten korrekt eingehalten wurden, erfolgt von der Künstlersozialkasse. 
Neben dieser Prüfung kann auch eine Prüfung durch den Rentenversicherungsträger im Rahmen  
einer Sozialversicherungsprüfung stattfinden.  

Wo finde ich weiterführende Hinweise: 

https://www.kuenstlersozialkasse.de/ 

https://www.kuenstlersozialkasse.de/
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